- Entwurf einer Betreuungsvollmacht:
Nummer                 der Urkundenrolle für 2007
Verhandelt zu  B r e m e n

am                         zweitausendsieben
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vor mir, dem unterzeichnenden Notar

A L E X A N D E R    J A M N I G

mit dem Amtssitz in

28195 Bremen, Schüsselkorb 26/27

erschien heute von Person bekannt:

	
	Herr 

geboren am 

wohnhaft in 




Nach Belehrung fragte der Notar die Erschienenen gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer. 7 BeurkG vor der Beurkundung, ob er oder die in Bürogemeinschaft tätigen Rechtsanwälte in der Angelegenheit, die Gegenstand dieser Beurkundung ist, außerhalb seiner Amtstätigkeit tätig waren oder sind. Die Frage wurde verneint.

Der Notar überzeugte sich durch ein persönliches Vorgespräch von der vollen Geschäftsfähigkeit des Erschienenen.

Der Erschienene erklärte:

A. Vorsorgevollmacht

Die nachstehende Vollmacht soll dann gelten, wenn ich durch Alter oder Krankheit daran gehindert bin, für mich selber zu sorgen. Diese Bestimmung ist jedoch keine Beschränkung der Vollmacht gegenüber Dritten, sondern lediglich eine Anweisung von mir an die Bevollmächtigte, die nur im lnnenverhältnis gilt; im Außenverhältnis gegenüber Dritten und Behörden ist diese Vollmacht unbeschränkt.

Ich bevollmächtige hiermit

      Frau                   ‚ geb. am 

wohnhaft in 

(Tel. 0421 -                   )

ersatzweise

Frau/Herr  ‚ geb. am            ‚

wohnhaft in                    ,

(Tel.                             )

mich in allen vermögensrechtlichen und persönlichen Angelegenheiten nach Maß​gabe der nachstehenden Bestimmungen gerichtlich und außergerichtlich zu vertre​ten.

I. Vermögensrechtliche Angelegenheiten

1. 
Die Bevollmächtigte ist berechtigt, mich in allen vermögensrechtlichen Angele​genheiten, soweit dies rechtlich möglich ist, zu vertreten.

2.   Die Bevollmächtigte kann in einzelnen Vermögensangelegenheiten Untervollmacht erteilen.

3. 
Die Bevollmächtigte ist befugt, Rechtsgeschäfte mit sich im eigenen Namen und als Vertreter Dritter vorzunehmen.

4. 
Der Bevollmächtigten wird freigestellt, wie sie dafür sorgt, dass mein Vermögen erhalten bzw. möglichst gewinnbringend angelegt wird.

II. Persönliche Angelegenheiten

1. 
Die Bevollmächtigte ist ferner berechtigt, mich in allen persönlichen Angele​genheiten, soweit dies rechtlich zulässig ist, zu vertreten. Insbesondere ist die Bevollmächtigte zu allen Erklärungen und Handlungen berechtigt, zu denen ein Betreuer mit oder ohne Genehmigung des Vormundschaftsgerichts befugt wäre, wie

a) zur Einwilligung in eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, einer Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff, auch wenn die begründete Gefahr besteht, dass ich aufgrund der Maßnahme sterbe oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleide (§ 1904 BGB); hierbei ist die Bevollmächtigte auch befugt, Krankenunterlagen einzusehen und alle Informationen von den behandelnden Ärzten einzuholen, die von ihrer Schwei​gepflicht hiermit entbunden werden,

b) zur Einwilligung in den Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen, soweit der Sterbevorgang bereits begonnen hat,

c) zur Einwilligung in eine Unterbringung, die mit einer freiheitsentziehenden Maßnahme verbunden ist (§ 1906 Abs. 1 BGB),

d) zur Einwilligung in freiheitsentziehende Maßnahmen im Sinne von § 1906 Abs. 4 BGB (Freiheitsentziehung durch mechanische Vorrichtung, Medikamente oder auf andere Weise),

e) zur Bestimmung meines Aufenthaltes und zur Kündigung eines Mietverhält​nisses über Wohnraum (§ 1907 BGB).

Zu den Buchstaben c) und e) erläutere ich:

Eine Unterbringung in ein Pflegeheim möchte ich nur, wenn ich nicht mehr für mich selber sorgen kann und eine häusliche Pflege nicht möglich ist. Sollte ich ein Pflegeheim bereits ausgesucht haben, soll es dabei bleiben. Ansonsten will ich nach meinen finanziellen Möglichkeiten bestmöglich untergebracht werden. Wenn diese nicht ausreichen, sollen meine Ersparnisse verwendet werden. Die Bevollmächtigte soll die Einrichtung in der ich untergebracht bin, regelmäßig überprüfen und mich anderweitig unterbringen, wenn eine bestmögliche Unterbringung nach ihrer Ansicht dort nicht mehr gewährleistet ist. Die Bevollmächtigte kann meinen Hausrat, soweit ich ihn nach meinem Umzug in die Pflegeeinrichtung nicht mehr benötige, auflösen und veräußern.

2. Die Vollmacht in persönlichen Angelegenheiten ist nicht übertragbar. Untervollmacht darf in persönlichen Angelegenheiten nicht erteilt werden.

B. Patientenverfügung

Für den Fall, dass ich gesundheitlich in einen Zustand gerate, durch den meine Urteils- und Entscheidungsfähigkeit unwiderruflich verloren gegangen ist, bestimme ich bereits jetzt, dass ärztlicherseits auf jegliche Maßnahmen verzichtet wird, die nur noch eine Verlängerung meines Leidens bzw. meines Sterbens bedeuten würden. Insbesondere soll dann auf Maßnahmen der Reanimation, künstlichen Ernährung und Beatmung verzichtet werden. Damit meine ich nicht die Zuführung von Sauerstoff, um mir das Gefühl des Erstickens zu nehmen. Ich will sichergestellt wissen, dass man mich nicht mit Hilfe von Maschinen am Leben erhält, obwohl die Wiederaufnahme eines bewußten aktiven Lebens aussichtslos ist. Ich möchte nach Möglichkeit keinerlei Schmerzen (gleich welcher Art) verspüren und, dass mein Leiden auf ein Mindestmaß beschränkt wird. Selbst eine dadurch bedingte Verkürzung des Lebens will ich dann hinnehmen. Ich weise die behandelnden Ärzte daher bereits jetzt an, eine ausreichende Schmerzensbehandlung durchzuführen. Dies bestimme ich hiermit ausdrücklich.

Ich möchte mein Leben in Stille und Würde vollenden.

Im Hinblick auf diese Bestimmung meinerseits, weise ich ausdrücklich die von mir Bevollmächtigte an, sämtliche diesbezüglich erforderlichen Schritte einzuleiten und, soweit erforderlich, gerichtliche Schritte zu ergreifen. Sollte ich in die Lage geraten, langsam sterben zu müssen, will ich vorrangig zu Hause sterben, ansonsten wünsche ich in einem Sterbehospiz untergebracht zu werden.

Auf die Entbindung meiner Ärzte von ihrer Schweigepflicht gegenüber der Bevollmächtigten in Ziff. II 1 a) weise ich an dieser Stelle hin.

Wenn keine näheren Ausführungsbestimmungen meinerseits vorliegen, gelten bei medizinischen Entscheidungen die allgemeinen ethischen Grundsätze, wie sie etwa von der Deutschen Bundesärztekammer im Mai 2004 formuliert worden sind. Danach dürfen Maßnahmen zur Verlängerung des Lebens unterlassen werden, wenn diese nur den bevorstehenden Todeseintritt verzögern würden. Darüber hinaus kann bei Sterbenden die Linderung des Leides so im Vordergrund stehen, dass möglicherweise eine unvermeidbare Lebensverkürzung hingenommen werden darf. Allgemein gilt als Aufgabe des Arztes, Leben zu erhalten, Gesundheit wieder herzustellen, Leiden zu lindern und Sterbenden beizustehen.

C. Schlussbestimmungen

1. 
Die obigen Vollmachten sind mit der Bevollmächtigten besprochen worden. Diese will für ihre Tätigkeit keine Vergütung verlangen.

Der Bevollmächtigten werden sofort Ausfertigungen dieser Urkunde erteilt und dem Vollmachtgeber ausgehändigt. Der Bevollmächtigten können beliebig viele weitere Ausfertigungen dieser Urkunde erteilt werden.

2.
Die obigen Vollmachten sollen durch meinen Tod nicht erlöschen. Sie sollen auch dann wirksam bleiben, wenn ich geschäftsunfähig werden sollte oder ein Betreuer für mich bestellt wird.

3. 
Sollte trotz der hier bestellten Vollmachten für mich eine Betreuung notwendig oder zweckmäßig werden, weise ich das Vormundschaftsgericht an, die Bevollmächtigten in der von mir vorgegebenen Reihenfolge zu meinem Betreuer zu bestellen. Falls bereits ein anderer Betreuer bestellt ist, ist dieser Beschluss entsprechend abzuändern. Sind die Betreuer nicht bereit oder in der Lage, meine Angelegenheiten wahrzunehmen, so soll der Betreuer jeweils aus dem Kreis der weiteren nächsten Verwandten bestimmt werden.

4. 
Ich wünsche die Erfassung dieser Urkunde einschließlich der in ihr enthaltenen personenbezogenen Daten im Zentralen Register der Bundesnotarkammer für Vorsorgeurkunden. Dieses Register dient der Information der mit Betreuungsverfahren befassten Stellen. Der Notar hat mich darauf hingewiesen, dass die Bundesnotarkammer Kosten für die Registrierung erhebt.

Der Wert dieser Urkunde wird angegeben mit € 

___________________

Diese Niederschrift wurde dem Erschienenen vorgelesen, von ihm genehmigt und eigenhändig wie folgt unterschrieben:

